
















Erste Satzung zur Änderung der Satzung über das Friedhofs- und

Bestattungswesen in der Gemeinde Löcknitz

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg - Vorpommern vom
13. Juli 2011 i.V.m. § 18 Abs. 2 Ziffer 3 des Bestattungsgesetzes
(BestattG M-V) vom 03.Juli 1998 hat die Gemeinde Löcknitz in ihrer

Sitzung am 10.12.2019 folgende Erste Satzung zur Änderung der
Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofssatzung)
beschlossen:

Artikel l

Änderung der Satzung

Die Friedhofssatzung vom 29.05.2018 wird wie folgt geändert:

§ 9 Allgemeine Bestimmungen über Grabstätten

6. Anonyme Urnengrabstätten ohne Namenstafel und halbanonyme

Grabstätten mit Namenstafel sind Urnenreihengrabstätten, die der
Reihe nach einzeln belegt und nur im Todesfall für die Dauer der
Ruhezeit zur Beisetzung einer Urne vergeben werden. Nutzungsrechte

über die Ruhezeit hinaus können nicht geltend gemacht werden. Ein
Wiedererwerb von Urnenreihengrabstätten oder die Verlängerung der
Ruhefrist ist nicht möglich.
Auf diesen Grabstätten kann auf Antrag beigesetzt werden. Der Antrag
kann zu Lebzeiten bzw. nach Eintritt eines Todesfalls von

Angehörigen gestellt werden.

Die Beisetzung auf anonymen und halbanonymen Grabstätten erfolgt
ohne Trauergäste. Zuvor haben Angehörige die Möglichkeit, an der
Verabschiedung in der Trauerhalle oder abseits der anonymen Felder
teilzunehmen.

Beisetzungen auf anonymen Grabstätten können auch behördlich
angeordnet werden.

Das Betreten des anonymen Grabfeldes ist untersagt und nur den
Friedhofsangestellten zur Unterhaltung der Fläche und den
Bestattungsunternehmen für Beisetzungen gestattet. Grabschmuck darf

nur auf den vorgesehenen Stellen abgelegt werden.

Zur Erinnerung an den Verstorbenen auf dem halbanonymen Urnenfeld

wird an der vorhandenen Stehle der Vor- und Nachname angebracht. Die

Anbringung des Namens erfolgt durch die Friedhofs Verwaltung in einem

einheitlichen Schriftzug für alle Verstorbenen. Die Gebühr für den
Namen richtet sich nach den tatsächlich enstandenen Kosten, die dem

Nutzungsberechtigten durch die Friedhofsverwaltung in Rechnung
gestellt werden.



Das Betreten des halbanonymen Urnenfeldes ist untersagt und nur den
Friedhofsangestellten zur Unterhaltung der Fläche und den
Bestattungsunternehmen für Beisetzungen gestattet.
Aus Platzgründen ist anlässlich von Beisetzungen auf dem
halbanonymen Urenfeld nur ein Trauergesteck gestattet. Die
Aufstellung von Grabdekorationen jeglicher Art ist untersagt und
wird bei Mißbrauch entfernt.

§ 20 Inkrafttreten

Die Erste Satzung zur Änderung der Satzung über das Friedhofs- und
Bestattungswesen in der Gemeinde Löcknitz tritt am Tag nach der
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Löckni.tz, den ^O./ii./t^

Ebert

Bürgermeister



Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen
in der Gemeinde Löcknitz

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung i.V.m. § 18 Abs. 2 Ziffer 3 des
Bestattungsgesetzes (BestattG M-V) vom 03. Juli 1998, zuletzt geändert am 13.07.2021,hat
die Gemeinde Löcknitz auf ihrer Sitzung am 25.04.2023 folgende Zweite Satzung zur
Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde Löcknitz
(Friedhofssatzung) beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Satzung
Die Friedhofssatzungen vom 29.05.2018 und 10.12.2019 werden wie folgt geändert:

l. Allgemeine Bestimmungen

§ 5a Gestaltung des Friedhofes

Errichtung und Unterhaltung eines Lapidarium auf dem Plan 4 Reihe 1 und 2:

1. Auf dem Plan 4, Reihe 1-2 erfolgen keine weiteren Beisetzungen. Die vorhandenen
Grabstätten werden bis zum Ende der Nutzungszeit aufrechterhalten.

2. Das Lapidarium wird gefüllt mit Grabsteinen. Die Grabnutzungsberechtigten erhalten
die Möglichkeit mit Einebnung einer Grabstätte den Grabstein auf dem Friedhofzu
belassen, damit er durch die Gemeinde weiter genutzt werden kann. Die
Nutzungsberechtigten stellen den Stein kostenlos zur Verfügung. Die Unterhaltung
und Pflege obliegt der Gemeinde Löcknitz,

3. Blumen- / Grabschmuck darf nicht abgelegt werden.

III. Grabstätten

§9 Allgemeine Bestimmung über Grabstätten

1. Die Grabstätten werden unterschieden in
a. Erdgrabstätten
b. Urnengrabstätten
c. anonyme Urnengrabstätten ohne Namenstafel(Urnenreihengrab)
d. halbanonyme Grabstätten mit Namenstafet (Urnenreihengrab)
e. Erdbestattung mit einem Grabstein

5a. Die Erdbestattung mit Grabstein erfolgt auf dem Plan 1 Reihe 5, bis die Reihe belegt ist.
Weitere Reihen werden individuell angelegt und vergeben.

1. Für diese Bestattungsform gelten die Festlegungen gemäß § 9 Abs. 5.

2. Es werden Erdeinzelgrabstellen vergeben. Der Ehepartner kann als Urne auf der
zuerst beigesetzten Erdbestattung beigesetzt werden.
Für die Beisetzung des Ehepartners entstehen keine Gebühren.
Auf Antrag können bis zu 4 weitere Urnen beigesetzt werden.

3. Die Nutzungsberechtigten haben einen Antrag zur Errichtung eines Grabsteins in der
Friedhofsverwaltung zu stellen. Der Stein ist mit einer Unterlegplatte aufzustellen.
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Die Unterlegplatte istflächenbündig in den Untergrund einzulegen mit einer Breite bis
zu 1,20m.

4. Grabschmuck ist nur auf der Unterlegplatte vor dem Stein abzulegen. Bei Verstößen
wird der Grabschmuck durch den Beauftragten der Friedhofsverwaltung entfernt und
dem Nutzungsberechtigten in Rechnung gestellt.

5. Eine vorzeitige Einebnung ist nicht gestattet, da der Pflegeaufwand für die
Nutzungsberechtigten gering ist.

6a. Es ist nicht gestattet auf dem anonymen und halbanonymen Urnenfeld Grabschmuck
in Form von Gestecken, Figuren, Lichtem oder dergleichen abzulegen. Bei Verstößen
erfolgt umgehend die Entfernung durch den Beauftragten der Friedhofsverwaltung.
Nutzungsberechtigte erhalten darüber eine schriftliche Information.

Aus Platzgründen ist pro Beisetzung ein Gesteck für den Verstorbenen abzulegen.
Die Nutzungsberechtigten werden vorher schriftlich darauf hingewiesen.

§9a Festgelegte Pläne zur Beiseüsung von Erd- und Urnenbestattungen

1. Neue Erdbestattungen finden mit Inkrafttreten der Satzung nur noch auf den
nachstehend genannten Plänen und Reihen statt:

Plan 1:
Reihe 2 bis Reihe 12

Plan 2:
Reihe 5 bis Reihe 24
Ausgenommen ist die Reihe 17.

Reihe 1 (an der Friedhofsmauer) wird nicht neu belegt.

Plan 4:
Reihe 3 bis Reihe 9

2. Bereits bestehende Grabstätten, außerhalb der o.g. Aufzählung, können weiterhin
genutzt und belegt werden.

3. Reine Urnenbeisetzungen sind auf den vorhandenen Plänen 3-U und 8-U sowie auf
dem anonymen und halbanonymen Urnenfeld durchzuführen.

§ 13 Inkrafttreten
Die Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in
der Gemeinde Löcknitz tritt mit ihrer Änderung am Tag nach der öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft.

Löcknitz, den 02.05.2023

Ebert
Bürgermeister
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